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Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
t der Bundesvereinigung Kreditankauf und 
e. V. (BKS)

gen des NPL-Geschäftes“ erscheinen nunmehr bereits in der 4. Auflage.
 Bedarf für dieses Standardwerk höher als im derzeitigen wirtschaftlichen
n Umfeld.

teht vor großen Herausforderungen. Nach einer langen Periode prosperie-
aftlicher Entwicklung sorgen nun Rezession, Inflation, Zinsanstieg, stei-

nzzahlen und ein schwächelnder Immobilienmarkt für einen Anstieg aus-
r ausfallbedrohter Forderungen. Die Banken sind auf diese Situation
ser vorbereitet als noch zu Zeiten der Finanzkrise 2007/2008, jedoch wur-

 historisch niedriger NPL-Quoten Kapazitäten im Management solcher
reduziert. In diesem Zusammenhang gewinnt der Sekundärmarkt für die
nd den Verkauf notleidender Forderungen weiter an Bedeutung. Mit dem
 Kraft getretenen Kreditzweitmarktförderungsgesetz hat der deutsche
ristgerecht die von der EU-Kommission vor einigen Jahren initiierte Kre-
rrichtlinie in nationales Gesetz umgesetzt. Hiermit rücken Kreditdienst-
den Fokus von BaFin und Bundesbank und werden von diesen beaufsich-
e weitere Professionalisierung und ggf. auch Konsolidierung des Marktes

Der Gesetzgeber hat damit auch ein deutliches Zeichen hinsichtlich der
s Sekundärmarktes für die Kreditwirtschaft gesetzt. Besonders für Krisen-
hen Insolvenzquoten und steigenden Kreditausfällen ist dieses Gesetz
rden.

feld von wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen sowie gesetz-
aßnahmen ist die 4. Auflage des Grundlagenbuches entstanden. Sie wurde
n der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS) begleitet.

urden grundlegend überarbeitet, um die aktuellen rechtlichen und markt-
egebenheiten widerzuspiegeln. Das Buch wurde auch um neue Beiträge

eckt erneut alle relevanten Themenbereiche des NPL- und Risikomanage-
fangen von der Definition von NPLs über die rechtlichen Rahmenbedingun-
tionierenden NPL-Marktes und das Risikomanagement in der Bankenwelt
e Forderungen bis hin zu Bearbeitungs- und Verwertungsstrategien auf-
estoren und Servicer. Entwicklungen im Bereich von Datenanalyse und
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V

ment sowie die Berücksichtigung aktueller Gesetze und Musterverträge
eiträge im Kontext. Viele unsere Experten, Mitglieder und Beiräte haben

che Artikel geliefert und mit ihrer Expertise aus dem Risikomanagement
en, dieses Buch als ein Grundlagenwerk für die NPL-Branche zu etablie-
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wir, dass auch diese 4. Auflage einen umfassenden und aktuellen Einblick
anagement bietet und als Entscheidungshilfe im Arbeitsleben dienlich sein

eserinnen und Lesern wünschen wir eine interessante und aufschlussreiche
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
chäft, der Verkauf und das Servicing von Non-performing Loans, hat sich
25 Jahren in Deutschland fest etabliert und wird – nach einer kurzen kriti-
ion in den 2000er-Jahren – heute von der Finanzwirtschaft und darüber
htiges Instrument des Risikomanagements verstanden und genutzt. Dies
 darin, dass unser vorliegender Herausgeberband nunmehr in 4. Auflage

sicheres Zeichen dafür, dass er sich als Standardwerk etabliert hat, was uns

Vorwort zur 3. Auflage hervorgehoben, wurden in den vergangenen Jahren
rktstandards entwickelt, die dazu dienen, die Effektivität und Effizienz des
 von NPLs, aber auch die Liquidität notleidender Forderungen durch Ver-
tsourcing zu steigern. Beispielhaft hierfür können die zahlreichen Muster-
nt werden, durch die das Geschäft insgesamt sicherer und auch kosten-
, die weiterentwickelten Transaktionsplattformen sowie nicht zuletzt die
hmenbedingungen, welche die Interessen der betroffenen Kreditnehmer

r 2020, in der ersten Phase der Pandemie, die 3. Auflage planten, gingen
und Autoren von einer signifikanten Zunahme von NPLs aus, eine Ein-
 auch von der EZB oder der BaFin geteilt wurde. Doch dann kam es ganz
zuletzt wegen der starken staatlichen Interventionen. Aus diesem Grund
 befürchtete Insolvenzwelle aus. Doch die Situation hat sich in den letzten
ndamental geändert. Wir leben nun nicht nur in einem Zeitalter geopoliti-
ie so nicht voraussehbar waren. Hinzu kamen die Zinswende mit vor allem
ilienfinanzierung gravierenden Folgen, eine seit Jahrzehnten so nicht mehr
tion und erhebliche wirtschaftliche Probleme in den wichtigsten Volks-
er EU. All dies sind veränderte Rahmenbedingungen, die nach dem von

reinigung Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS) erhobenen NPL-Baro-
hren, dass im Markt durchgängig mit einem signifikanten Anstieg der (der-
) NPL-Quoten bei deutschen Banken gerechnet wird.

llein diese Entwicklung hat uns dazu bewogen, eine neue Auflage zu
nzu kamen in den letzten 36 Monaten zahlreiche Initiativen der Regulie-
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VII

n, insbesondere der Europäischen Zentralbank und der European Banking
wie ein aktiver europäischer Gesetzgeber mit der Sekundärmarktrichtlinie
setzung in Deutschland durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz.



Vorwort

VIII

Das vorliegen
haben wir un
erheblichen w
überarbeiten u
Fragestellunge
liche Ansatz 
Theorie/Wisse

Wir möchten 
hat mit der ric
dieses Buch se

Berlin/Frankf

Grundlagen-des-NPL-Geschaeft
de Werk ist insoweit auf dem Stand vom 01.01.2024. Besonders gefreut
s, dass die meisten Autoren der Vorauflage bereit waren, angesichts der
irtschaftlichen und politischen Veränderungen ihre Beiträge vollständig zu
nd zu ergänzen bzw. zu erweitern. Hinzu kommen eine Reihe von neuen
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
ion: Was sind NPLs?

obalen Finanzkrise und aufgrund des dadurch verursachten Rückgangs
aftsleistung stellen hohe Bestände notleidender Kredite („Non-Perfor-
“, kurz: NPLs) in den Bilanzen vieler europäischer Banken ein zentrales
ür eine schnelle Erholung von Finanz- und Realwirtschaft dar. Das zur
uer Kredite erforderliche Eigenkapital ist bei den Banken für die Risiko-
züglich der krisenbedingt hohen NPL-Bestände gebunden.“1

 bad news for banks. They consume capital; they require management
ttention that diverts attention from the bank’s core activities; they in-
unning costs of the bank; they decrease profitability; and they may even
 the viability and sustainability of the bank.“ (KPMG: Non-performing
rope – What are the solutions?)2

on-performing Loan (NPL, also notleidender Kredit) und damit verbun-
ition des Kreditausfalls rücken gerade in einer Zeit besonderer Herausfor-
die Finanzinstitute – die Stichworte Zinswende, unsicheres volkswirt-
mfeld und geopolitische Herausforderungen sind nur einige von vielen –
 in den Fokus der internationalen und auch nationalen Aufseher sowie der
rien.3 Das Bundesministerium der Finanzen wie auch die European Ban-
y (EBA) sehen trotz aller (erfolgreichen) Bemühungen die auch aktuell
eilweise hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Reihe von
tgliedstaaten im gesamten Euro-Währungsgebiet neben der Eigenkapital-
aher als eines der Hauptrisiken für Finanzinstitute.4

 NPLs bzw. wie sind NPLs genau definiert?

ionsversuche für NPLs in der Literatur

e großzügig vorhandene Literatur zeigt, es existieren viele Beschreibungen,
aldefinition. Denn sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene ist

 von NPLs gar nicht oder nur uneinheitlich geregelt.5 Auch wenn die BaFin

ook  Seite 5  Donnerstag, 2. Mai 2024  10:44 10
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeft
6. MaRisk-Novelle konsequent europäische Vorgaben zum Management
nd gestundeter Risikopositionen in nationale Regulierung umgesetzt hat6,
 Mindestanforderungen weiterhin keinen Gesetzescharakter, sondern stel-
lexiblen Rahmen für die Einhaltung der Vorgaben der Bankaufsicht dar.7

he Gesetzbuch (BGB) gibt nur den umgekehrten Weg preis und stellt in
. 2 klar, was ein normaler, nicht leistungsgestörter Kredit (Performing

r Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und
as zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen.“ Aber was ein Kre-

nd wie er definiert wird, das war bis vor kurzem nicht eindeutig geklärt.

efinition, „ein Kreditausfall ergibt sich, sofern ein Kreditnehmer seine
ungszahlungen einstellt, mit der Folge, dass der Darlehensgeber (i.d.R. die
edit nach einer gewissen Zeit als ,notleidend‘ einstuft“, ist problematisch.
fel steckt im Detail, denn was bedeutet „Zahlungen einstellt“ (wann, wie
 Betrag) bzw. nach welcher Zeit (Tage, Wochen, Monate)? Jede Bank hatte
lungen, genaue Definitionen waren nicht vorhanden.

er nicht existierenden Legaldefinition war bis zu Beginn der 2000er-Jahre
atisch, denn NPLs waren eine Randerscheinung und verschwanden in den
kbilanzen. Seit aber im Rahmen des Vierten Finanzmarktförderungsgeset-
die Abtretung von Darlehensforderungen durch Banken an Investoren
e, waren auch Kredite fungibel geworden und insbesondere Portfolios mit
rten Krediten wechselten fast ausschließlich im Rahmen von Bankenres-
en als „multi-billion-dollar-deals“ in den ersten größeren Transaktionen in
05/2006 die Besitzer. Zu diesem Zeitpunkt tauchte der Begriff NPL erst-
esse auf und wurde in den Medien zumeist negativ dargestellt. Diesem ne-
chmack galt und gilt es Abhilfe dadurch zu schaffen, dass der Begriff end-
neutral definiert wird, insbesondere da der Abbau von NPL-Beständen
 europäischen Bankenkrise bzw. nach der COVID-19-Pandemie im Fokus
fsicht steht. Die bislang jedoch unterschiedlichen Definitionen erschweren
he Behandlung der NPL-Bestände.

che Sprachwirrwarr, das wir in vielen Bereichen kennen, trifft also auch auf
2018 existierte keine allgemeingültige Definition von NPLs. Orientierung
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
Was sind NPLs? Der Versuch einer Begriffsbestimmung von notleidenden Krediten

egriffsbestimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 des Internationalen Währungsfonds (IWF).

inierte in ihren Erläuterungen zu § 34 Abs. 2 Prüfungsberichtsverordnung
erkenswerte Kredite“ folgendermaßen: „Als notleidend gilt ein Kredit,

ens einer der beiden nachstehenden Sachverhalte erfüllt ist: (1) Das Institut
 unwahrscheinlich, dass der Schuldner seine Kreditverpflichtungen gegen-
itut, seinem Mutterunternehmen oder einem seiner Tochterunternehmen in
egleichen wird, ohne dass das Institut auf Maßnahmen wie die Verwertung
en (soweit vorhanden) zurückgreift. (2) Eine wesentliche Verbindlichkeit
s gegenüber dem Institut, seinem Mutterunternehmen oder einem seiner
ehmen ist mehr als 90 Tage überfällig.“

 beschreibt in seinem „Financial soundness indicators compilation guide“9

PLs als: „Nonperforming loans (NPLs) are defined as those loans for which
f interest or principal are past due by 90 days or more; or (2) interest pay-
o 90 days or more have been capitalized (reinvested into the principal
anced, or rolled over (payment delayed by agreement); or (3) evidence exists
em as nonperforming even in the absence of a 90-day past due payment,
he debtor files for bankruptcy.“

er folgende Betrachtung der (aufsichts-)rechtlichen bzw. regulatorischen
können die NPLs – umgangssprachlich auch „faule Kredite“ genannt –
zusammengefasst werden. Es sind Forderungen, die eben nicht einer nor-
hlung unterliegen bzw. (erheblich) leistungsgestörte Kredite, bei denen
und Tilgungsleistungen des Schuldners entweder nicht zu erwarten oder
wahrscheinlich sind.10 Bankintern sind diese Forderungen i.d.R. mit einer
e unterlegt (wertberichtigt), abhängig von der Höhe der Forderung als
rsorge (Einzelwertberichtigung (EWB)/Specific Loan Loss Provision
Pauschalrisikovorsorge (Pauschalwertberichtigung (PWB)/General Loan

n (GLLP)).

Guidelines der EBA wird in der Bankenwelt als Synonym für NPLs auch
egriff der notleidenden Risikopositionen/Non-performing Exposures
dt. Auch wenn diese Formulierung weiter gefasst ist und die Definition

t nur Kredite und Forderungen, sondern auch Schuldverschreibungen um-

ook  Seite 7  Donnerstag, 2. Mai 2024  10:44 10
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sie zur Vermeidung von Unsicherheiten und als eine generelle und harmo-
ition von ausgefallenen Forderungen dienen.

nal Monetary Fund (2019), Kapitel 5, §§ 5.94 – 5.95, S. 59.
hweis (2013), S. 1.
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeft
er Problemkreditbearbeitung werden dabei häufig weitere, letztlich aber
griffe benutzt. Deutlich wird dies im Wirrwarr des Begriffsdschungels,
ende Kredite auch als Problemkredite, Bad Loans, Distressed oder Defaul-
n-performing oder sogar Sub-performing Loans (SPL) bezeichnet wer-

an Begriffsauffassungen geht nahtlos in die (bankübliche) Praxis über. Un-
uch in der aktuellen 7. Novelle der Mindestanforderungen an das Risiko-
MaRisk)12 geforderten Herauslösung der Problemkreditbearbeitung aus
eich in die Marktfolge setzt sich die Begriffsvielfalt bei der Benennung der
reiche fort. Neben Intensivbetreuungs-, Sanierungs- oder Abwicklungs-
en sich hier häufig international anmutende, klangvollere und weniger
ende Bezeichnungen wie Workout, Restructuring Unit, Credit Consul-
lients, Credit Task Force, aber auch direktere Bezeichnungen wie KÜ –

chung, Spezialbetreuung, Problemkreditmanagement oder einfach nur
wicklung.

er Praxis, auch in den verschiedenen Regelwerken, die im Folgenden Er-
en, werden NPLs unterschiedlich definiert. Aber erst eine vereinheitlichte
on macht Daten und Quoten vergleichbar und die auf EU-Ebene vorherr-
erschiede in den Definitionen würden in den Hintergrund treten. Es gilt,
es Konzept zur Definition von „notleidend“ zu entwickeln, das insofern
g der Qualität der Aktiva dient.13

che Definitionsversuche

sweite des Begriffes NPL variiert oft. Dabei ist die genaue Differenzierung
erung nicht nur unter bilanziellen Gesichtspunkten ausschlaggebend für
g des erforderlichen regulatorischen Eigenkapitals zur Hinterlegung eines

h beim Verkauf von Problemkrediten ist diese Klassifizierung v.a. unter
es Bankgeheimnisses und des Datenschutzes von Bedeutung. Denn Kre-
ts einen Zahlungsausfall von mehr als drei Zahlungsterminen aufweisen,
ß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken i.d.R. künd-
n ohne Zustimmung des Schuldners übertragen werden.14 Weist ein Kredit
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rt, Jan Patrick (2015), S. 35f.
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
Was sind NPLs? Der Versuch einer Begriffsbestimmung von notleidenden Krediten

hohe Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls auf, ist bei Veräußerung
ter bestimmten Rahmenbedingungen die Zustimmung des Schuldners er-

der Literatur vertretenen Ansicht liegt ein notleidender Kredit bereits dann
 Bank wegen einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhält-
hensnehmers oder wegen einer Verschlechterung in der Werthaltigkeit ge-
eiten, die zu einer Gefährdung der Rückerstattung des Darlehens führen,

 den Darlehensvertrag zu kündigen.16

ürgerliche Gesetzbuch (BGB)

gedeutet, gibt es bis heute keine direkte juristische Definition von NPLs.
 an das BGB wird jedoch davon ausgegangen, dass Kredite immer dann als
ufen sind, wenn das Vertragsverhältnis wegen einer wesentlichen Vertrags-
 Darlehensnehmers vom Kreditgeber bereits gekündigt wurde oder jeder-
0 Abs. 1 oder Abs. 3 BGB, Nr. 19 Abs. 3 AGB-Banken17 bzw. Nr. 26

Sparkassen außerordentlich gekündigt werden könnte (Kündigung aus
und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist). Das Kündigungsrecht ent-
enn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kredit-

er der Sicherheiten eingetreten und eine angemessene Frist zur Bestellung
ung der Sicherheiten erfolglos abgelaufen ist. Dabei hat eine abstrakte Be-
rfolgen.

h dagegen um einen lediglich renditeschwachen bzw. risikobehafteten Kre-
det sich der Schuldner in Schwierigkeiten, die nicht zum Ausspruch einer
s wichtigen Grund genügen, so liegt kein NPL, sondern allenfalls ein SPL

ook  Seite 9  Donnerstag, 2. Mai 2024  10:44 10
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.
ann/Walter (2004), S. 1568, oder Bredow/Vogel (2008), S. 3.

GB der privaten Banken (Stand Januar 2023) zwischen Kunde und Bank, Bun-
d deutscher Banken e.V.

ünnel (2017), S. 27.
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Grundlagen-des-NPL-Geschaeft
ition für leistungsgestörte Zahlungen durch das Bundes-
terium der Finanzen

desministerium der Finanzen (BMF) erkannte die Problematik des nicht
n Kreditausfalls. Die BMF-Schreiben sind keine Gesetze, sondern Erlasse,
gen herausgegeben werden, geltende Gesetze auslegen und weisungs-
ie nachgelagerten (Landes-)Finanzbehörden gerichtet sind (nicht dagegen

flichtigen und Gerichte). In seinem Schreiben vom 02.12.2015 zur umsatz-
ehandlung des Erwerbs zahlungsgestörter Forderungen revidiert das BMF
e bisher im BMF-Schreiben vom 03.06.2004 vertretene Rechtsauffassung,
iert in dem Schreiben zahlungsgestörte Forderungen wie folgt: „3. Begriff
törung‘: Eine Forderung (bestehend aus Rückzahlungs- und Zinsanspruch)
ahlungsgestört, wenn sie, soweit sie fällig ist, ganz oder zu einem nicht nur
 Teil seit mehr als 90 Tagen nicht ausgeglichen wurde. Eine Forderung ist
gestört, wenn die Kündigung erfolgt ist oder die Voraussetzungen für eine
rliegen.“19

ition NPL infolge von Kündigung bzw. Fähigkeit zu 
gen nach AGB-Banken/-Sparkassen

l fokussieren sich bei der Definition von NPLs auf die Kündigungsfähig-
erung und bringen zum Ausdruck: „Notleidende Kredite sind solche, die
esentlichen Vertragsverletzung des Darlehensnehmers vom Kreditgeber
igt wurden oder jederzeit nach § 490 Abs. 1 oder 3 BGB, Nr. 19 Abs. 3

 oder Nr. 26 Abs. 2 AGB-Sparkassen aus wichtigem Grund gekündigt
en. Dies gilt für Kredite, die wegen (drohender) wesentlicher Verschlech-
rmögenslage des Kreditnehmers fristlos kündbar sind, jedenfalls dann,

etzte angemessene Frist zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
richen ist. Maßgeblich ist dabei ausschließlich das Bestehen des Kündi-

, nicht hingegen, ob die Bank oder Sparkasse bereits von ihrem Kündi-
brauch gemacht hat. Denn die Kündigung selbst ist lediglich ein formaler

zeit durchgeführt werden kann.“20

 die Bank bzw. Sparkasse die gesamte Geschäftsverbindung oder Teile
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21 Vgl. hierz
22 Europäisc

März 
2017

EZB

“Final Guidan-
ce to Banks on 
NPLs‟

“
t
i

Grundlagen-des-NPL-Geschaeftes.b
Was sind NPLs? Der Versuch einer Begriffsbestimmung von notleidenden Krediten

 unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kun-
etzung der Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann.21

htsrechtliche Definitionen des Non-performing 
re (NPE)

mmission/Europäischer Rat

at der für Wirtschaftspolitik, Steuerfragen und Regulierung von Finanz-
en zuständige Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN-Rat) der Euro-
n (EU) die Ausarbeitung eines Aktionsplans beschlossen, um die Heraus-
die durch NPLs und NPEs entstehen, in den Griff zu bekommen, und
BA zusammen mit anderen Aufsichtsbehörden und Institutionen auf, hier-
ag zu leisten.22 Die EBA nahm dies zum Anlass, die EBA-NPL-Guidelines

2017 und 2018 haben sich daraufhin die EBA, die EU-Kommission sowie
en Bereich NPLs konzentriert. Als Ergebnis hiervon hat jede Institution
okumente veröffentlicht (Tabelle 1).

che Übersicht der aufsichtsrechtlichen Vorgaben

Juli 
2017

März 
2018

April 
2018

Oktober 
2018

EU-Kommis-
sion

EBA EZB EU-Kommis-
sion

EBA EBA

Action Plan 
o tackle NPLs 
n Europe‟

“CP on Guide-
lines on ma-
nagement of 
NPEs and 
FBEs‟

“Final Ad-
dendum to the 
ECB Guidance 
to Banks on 
NPLs‟

“Proposal for 
a Regulation 
on amending 
the CRR as re-
gards mini-
mum loss co-
verage for 
NPEs‟

“CP on GL 
disclosure of 
NPEs and 
FBEs‟

“Final Report 
on Guidelines 
on manage-
ment of NPEs 
and FBEs‟
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Tabelle 2: Höhe
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23 Walch/Ro
24 Europäisc

(2019).
25 Europäisc

Nach Jahr

Unbewegliche 
Sicherheiten

Bewegliche 
Sicherheiten

Unbesichert

26 Ebd.

Grundlagen-des-NPL-Geschaeft
rklären hierzu: „Während der (EZB) NPL-Leitfaden (2017) primär auf den
nzkrise aufgebauten NPL-Bestand abzielt, soll das Addendum (2018) mit-
ung aufsichtlicher Erwartungen an die Risikovorsorge einen künftigen er-
ufbau verhindern.“23

 einigte sich die EU nach einem Jahr Verhandlungszeit auf neue Regeln für
it NPLs.24 Banken müssen damit für unbesicherte Problemdarlehen bin-

n (EZB/SSM-Banken abweichend bereits nach zwei Jahren) eine vollstän-
 in ihren Bilanzen treffen (Anrechnung bestehender Risikovorsorge nach
ung). Für besicherte NPLs wird je nach Art der Besicherung ein Zeitraum
 neun Jahren (EZB abweichend sieben Jahre, jeweils beginnend nach drei
nen schrittweisen Aufbau der Risikovorsorge gewährt. Der Vorschlag
4.2019 vom Europäischen Rat angenommen, und technisch die NPL-Min-
it Aufnahme in die Capital Requirements Regulation (CRR) in den Ge-

 Säule I gehoben.25 Neu in die CRR aufgenommen werden mit Art. 47a und
onen von NPEs und Forbearance-Maßnahmen inklusive der Regelungen

ngsphase und zum Austritt aus dem Status Non-performing bzw. For-
uen Regelungen traten am 26.04.2019 in Kraft und sind für alle ab diesem
 vergebenen und anschließend als notleidend klassifizierten Risikopositio-
en.

 der Mindestdeckung (in %) für neue NPLs26 nach EU

 Vergleich zeigt die folgende Tabelle die von der EZB in ihrer Ergänzung
tfaden von März 2018 angeführten Faktoren, die im Rahmen des einheitli-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0% 0% 25% 35% 55% 70% 80% 85% 100%

0% 0% 25% 35% 55% 80% 100% 100% 100%

0% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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her Rat (2019).


